
Baugenossenschaft des Verwaltungspersonals (BVP) Siedlung Wankdorf, Bern

Bauliche Richtlinien 2014

für den umgang mit Materialien und Formen
für das innere und das Äussere der Siedlung
bei zukünftigen Sanierungen und umbauten.
             
> Denkmalpflege der Stadt Bern 
> Stadtplanungsamt der Stadt Bern
> Bauinspektorat der Stadt Bern
         
genehmigt durch die GV der BVP Wankdorf vom 18.06.2014

ersetzt den bestehenden aaF-Plan vom XXX

Fassung 21.10.2014

halle 58 architekten Gmbh i Marzilistrasse 8a i 3005 Bern i T 031 302 10 30 i F 031 302 98 89
Panorama - aG Raumplanung architektur landschaft i Münzrain 10 i 3005 Bern i T 031 326 44 44 i F 031 326 43 26



inhalT

Vorwort - „Qualitätsvoll in die Zukunft“ 1

Verbindlichkeit und Prozessbeschrieb  3

herleitung der baulichen Richtlinien und Massnahmen 5

energetische Betrachtungen 6

 
     
Massnahmenkatalog (inhaltsverzeichnis) 8

 Begriffe und Definitionen   9

 häusertypologie    10
   
 Massnahmen 11

Zusammenfassung     57

anhang    i-V

impressum



Bauliche Richtlinien
BVP Siedlung Wankdorf

1

VoRWoRT  - „QualiTÄTSVoll in die ZukunFT“

Während es im aussenraum vorwiegend um die Werterhaltung der Siedlung geht, 

steht bei den Gebäuden die Sanierung und das Weiterbauen im Vordergrund. in 

diesem Bericht werden Massnahmen aufgeführt, welche im hinblick auf die prägen-

den und schützenswerten Siedlungselemente abgestimmt sind.

eine sorgfältige Renovation berücksichtigt auch kleinere details, welche erst als 

Gesamtheit zum Tragen kommen und so die angestrebten ideellen und gestalteri-

schen Mehrwerte erhalten beziehungsweise wiederherstellen. damit wird nebst der 

Bausubstanz auch der charakter und die Raumqualität dieser Genossenschafts-

bauten erhalten.

Diese immateriellen Werte, die Raum- und Lebensqualität schaffen, sind nicht ein-

fach messbar, aber auch nicht einfach ersetzbar. aus diesem Grund hat die Sia das 

Merkblatt 2017 zusammengestellt, worin es um diese materiellen und immateriellen 

Werte im Zusammenhang mit dem erhaltungswert von Bauwerken geht. auch diese 

daten können (ähnlich der nachhaltigkeitsrosette nach Sia 112/1) gewichtet und 

grafisch dargestellt werden.

um diesen verschiedenen aspekten gerecht zu werden, wurden Richtlinien zusam-

mengestellt, die Rahmenbedingungen für eine ökologisch und sozial nachhaltige 

Sanierung schafften. Diese Richtlinien basieren auf einem systematischen Durch-

denken der Siedlung. Dabei wird gefiltert und unterschieden, wo Richtlinien und 

empfehlungen zum Schutz beziehungsweise zur entwicklung der Siedlung notwen-

dig sind.
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Eine verbindliche Kostenschätzung ist projektspezifisch auszuarbeiten. Absprachen 

unter nachbarn können zu Synergien führen, welche einsparungen beim Bauvorha-

ben zur Folge haben können.

Sanierungen sind investitionen, die der Verbesserung des Wohnstandards, einer 

Mehrnutzung, der energetischen Aufwertung und der Schaffung von ökologischem 

Gewinn dienen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich auch um immaterielle Werter-

haltung und Schaffung von Mehrwert für die Gemeinschaft und die BewohnerInnen.

die Matrix lässt sich so interpretieren, dass die Genossenschaft 

zwar über einen tendenziell hohen erhaltungswert verfügt, das 

entwicklungspotential aber etwas limitiert ist.

entwicklungspotential - Matrix nach Sia 2017
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VeRBindlichkeiT und PRoZeSSBeSchRieB

das vorliegende dokument ist der gemeinsame entscheid der Genossenschaft 

und der Behörden (Bauinspektorat, Denkmalpflege) über die weitere Entwicklung 

der Siedlung und wurde von der Generalversammlung der Genossenschaft am 18. 

Juni 2014 verabschiedet. die Genossenschafterinnen und die Genossenschafter 

verpflichten sich, sich bei Um- und Ausbauten an die baulichen Richtlinien zu halten. 

die baulichen Richtlinien konkretisieren den ermessensspielraum der Bewilligungs-

behörden. Vorhaben, die den baulichen Richtlinien entsprechen, können in der Re-

gel mit einer raschen Baubewilligung rechnen. Für in den baulichen Richtlinien nicht 

Geregeltes gelten die Bauordnung der Stadt Bern sowie die einschlägigen kanto-

nalen und bundesrechtlichen erlasse. Sie gehen bei einem inhaltlichen Widerspruch 

den baulichen Richtlinien vor.
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die BVP berät die eigentümerinnen und eigentümer bei der Vorbereitung eines Bau-

vorhabens. einzelheiten regelt ein separater Beschluss der BVP.

der ablauf zum zukünftigen Vorgehen ist demnach der folgende:

a ein/e eigentümerin entscheidet sich, Veränderungen am haus 

 vorzunehmen.

b die baulichen Richtlinien erläutern die möglichen Parameter zum umbau   

 und zur energetischen optimierung.

c das Projekt wird geplant unter einhaltung der baulichen Richtlinien, wobei 

 die frühzeitige Beratung durch die BVP empfehlenswert ist.

d das Projekt wird vom Beratungsgremium* der BVP auf die    

 einhaltung der baulichen Richtlinien geprüft und mit einer empfehlung 

 zuhanden der Baubewilligungsbehörde versehen (dieser Schritt ist freiwillig).

e das Baugesuch wird eingereicht. die einhaltung der baulichen Richtlinien 

 erleichtert die Beurteilung und beschleunigt das Verfahren.

f die Bewilligung wird erteilt. der Bau kann beginnen.

den Bauwilligen steht es frei, bei der Baubewilligungsbehörde direkt eine 

Baueingabe zu machen. 

in den baulichen Richtlinien wird zwischen Festlegungen und empfehlungen 

unterschieden. Festlegungen sind zu beachten, wenn das entsprechende 

Bauteil verändert wird.

empfehlungen weisen auf gute lösungen hin. abweichungen sind zulässig.

in welchen Fällen eine Baubewilligung erforderlich ist, ergibt sich aus der 

städtischen Bauordnung und dem kantonalen Recht. 

Im Anhang III befindet sich die Genehmigung der baulichen Richtlinien von 

den Behörden (Bauinspektorat, Denkmalpflege) und BVP.

* das Beratungsgremium wird an der GV gewählt und besteht aus mindestens zwei Personen,
  eine Fachperson und ein Mitglied des Vorstandes.
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heRleiTunG deR Baulichen RichTlinien und MaSSnahMen

die vorliegenden baulichen Richtlinien beziehen sich auf die baulichen Massnahmen 

der im erläuterungsbericht zu den Baurechtlichen Richtlinien, 2012 erwähnten Vari-

ante a (aus- und anbauen).

die Variante B (erweiterungen der Gebäudekörper) und die Variante c (abbruch und 

ersatzneubau) wurden nicht weiter verfolgt (Mitwirkungsanlass im anschluss an die 

GV 2013).

Bezüglich der energetischen Massnahmen wurden die Variante 2 (kompensations-

strategie) und 3 (aussendämmung) weiterverfolgt, die Varianten 1 (nichts tun) und 4 

(abbruch und ersatzneubau) verworfen (Mitwirkungsanlass im anschluss an die GV 

2013).

erläuterungsbericht zu den baulichen Richtlinien
(rev. „ausbau, anbau und Farbgebungsplan (aaF-Plan)“)
erneuerung und erweiterung der baurechtlichen Grundlagen

halle 58 architekten Gmbh / Panorama aG
Bericht für die Überarbeitung 2012
21. Januar 2013, 7. lesung
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eneRGeTiSche BeTRachTunGen

nebst den gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungen, auf welche die 

Siedlung zu reagieren hat, zielen die baulichen Richtlinien 2014 auch auf eine geset-

zeskonforme, energetische ertüchtigung ab.

Grundlagen bilden das energiegesetz Sia 380.1 (diese normen entsprechen in 

etwa dem Minergiestandard), die 2‘000-Watt-Gesellschaft und der SIA-Effizienzpfad 

energie.

GeBÄudehÜlle

die Gebäudehülle soll aus Gründen des Wohnkomforts, der Behaglichkeit und aus 

energetischen Gründen besser wärmegedämmt werden.

Folgende u-Werte sind anzustreben, diese entsprechen heutigen Standards:

(kantonales energiegesetz, keng 741.1, Mai 2011)

> Wände, Dächer und Böden (gegen Aussen) ≤ 0.20 W/m2k   

> Wände, Dächer und Böden (gegen unbeheizte Räume) ≤ 0.25 W/m2k   

> Fenster ≤ 0.70 W/m2K (süd- und westseitig mit hohem g-Wert ≥ 56%

   für hohe solare Gewinne)

diese Richtwerte können bei der angestrebten kompensationsstrategie über das 

ganze Gebäude optimiert und pro Bauteil unter- oder überschritten werden. Schemaschnitt energiekonzept

Solare Gewinne

Verbindung zum 
Aussenraum

aktiv

pas
siv

Natürliche Materialien

Kollektoren

Energieeffiziente
Apparate / Installationen

CO2-neutrale
Energieversorgung

Thermische Hülle

Lüftung,
bessere Wärmeverteilung

Spararmaturen

Biodiversität

Regenwassernutzung

21.6

21.12

21.3 / 21.9

21.6

21.12

21.3 / 21.9
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GeBÄudeTechnik

die elektroinstallationen und leuchten werden, wenn eine erneuerung oder ein 

Ersatz ansteht, in dem jeweils neusten und energieeffizientesten Standard geplant 

und ausgeführt. 

die zukünftige art der Wärmeerzeugung, mit einzelthermen, einer oder mehreren 

gemeinsamen anlagen oder der Bezug von energie von einem Wärmeverbund ist 

eingehender zu untersuchen. dieser komponente kommt ein grosses Gewicht zu, 

um die Siedlung zukünftig co2-neutral mit energie zu versorgen. die Stadt Bern 

wird auf eine konkrete anfrage der BVP Gelder für eine Vorstudie zur Verfügung stel-

len.

die Sonnenenergie soll passiv (über die Fenster) und aktiv (PV- und/oder kollektor-

anlagen) genutzt werden.

lüftungsanlagen können die Wärmeverteilung innerhalb der Gebäude verbessern.

Sanitäranlagen sollen, wenn immer möglich, mit Spararmaturen (Wassermenge) 

ausgerüstet werden.

küchenapparate wie herd, ofen, Geschirrspüler und kühlschränke sollen die ener-

gieeffizienzklasse A++ erfüllen.
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STRukTuRieRunG

Punkt 1 umfasst die Gesamtanlage Sied-
lung Wankdorf.

Punkt  2 befasst sich mit dem aussen-
raum der Reihenhäuser, mit den Vorplät-
zen und den hauptgärten.

im Punkt 3 geht es um den umgang mit 
der Gebäudehülle. angesprochen werden 
Themen wie dach, Fassade und der 
dämmperimeter im keller.

der Punkt 4 setzt sich mit dem innen-
raum auseinander. Themen wie Boden-
belag, Türen oder Belichtung im dachge-
schoss kommen zur Sprache.

Punkt 5 befasst sich mit der energieer-
zeugung in der Siedlung Wankdorf.

MaSSnahMenkaTaloG
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BeGRiFFe und deFiniTionen

hauPTGRuPPe, TyP, unTeRGRuPPe

Diese Unterteilung ermöglicht die Einordung und Auffindbarkeit des Bauteils in der 

Siedlung.

BauTeil

Die systematische Auflistung der Bauteile schafft eine Übersichtlichkeit und Vollstän-

digkeit für die Richtlinien.

BedeuTunG

die Bauteile werden hier in ihrem originalzustand beschrieben. Zusätzlich wird die 

Bedeutung des Bauteils in sich und zum Ganzen in einen Zusammenhang gestellt.

FeSTleGunG

die Festlegung beschreibt behördenverbindliche handlungsspielräume für bauliche, 

energetische oder ästhetische Veränderungen.

eMPFehlunG

Sie hat richtungsweisenden, nicht zwingenden Charakter. Eingeflossen sind die 

Empfehlungen der BVP, des Bauinspektorats und der Denkmalpflege.

FoToS und SkiZZen

Bei einzelnen kapiteln werden die Festlegungen und empfehlungen mit Fotos und 

Skizzen ergänzt. diese haben lediglich hinweisenden und erläuternden charakter.
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Vielfalt in der einheit

hÄuSeRTyPoloGie

Gliederung der Siedlung in einzelne, durchnummerierte Typen.

Typ i dreigeschossiges eckhaus mit Geschosswohnungen

Typen anzahl

  4

Typ ii dreigeschossiges Reihenhaus 27

Typ iii dreigeschossiges Reihenhaus mit Geschosswohnungen   7

Typ iV a Zweigeschossiges eckhaus   8

Typ iV b Zweigeschossiges Reihenhaus 52

Typ V a Zweigeschossiges eckhaus mit eingang in Mitte   1

Typ V b Zweigeschossiges Reihenhaus mit eingang in Mitte 13

Typ Vi Zweigeschossiges Reihenhaus mit Geschosswohnungen   4
29e

Wiesenstrasse

Wiesenstrasse

66 64 62 60
66

26
2830323436384042

4446485052545658

41434547495153

39 37 35 33 31

55
575961

63

Breitfeldstrasse29d 29c 29b 29a 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Breitfeldstrasse30c 30b 30a 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
6 4

2

Wiesenstrasse29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3
124 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4

2

30 32 34 36 38 40 42 44 46

Wiesenstrasse

Parkstrasse

Par
ks

tra
ss

e

48
50

52
54
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1   Gesamtanlage 
 

> Sozial- und siedlungs-

   geschichtlicher Wert 

 

> Erhaltenswerte Gruppe (Denkmalpflege) 

   gemäss art. 5 Bo Stadt Bern  

> erhalt der Siedlung in ihrer Form und ihrem   

   charakter

> erhalt der durchgehenden Grünräume  

GeSTalTunGSBeReich BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

MaSSnahMenkaTaloG

Situation
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auSSenRauM
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2   aussenraum  i - Vi  Vorgarten  

2.1   Mauern > abgrenzungselement
   öffentlicher / privater Raum

> Mauern, Wormserputz (grobkörniger Putz) farblos,   
   integral erhalten, Öffnung max 1.20 m ab Eingangs-
   treppe gemessen

hauPTGRuPPe

BauTeil

TyP

BedeuTunG

unTeRGRuPPe

FeSTleGunG eMPFehlunG

Grundriss ansicht nord Öffnung in Mauer

AUSSEN

INNEN

max. 1.20best.

best. max. 1.20

AUSSEN

INNEN

max. 1.20best.

best. max. 1.20
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2   aussenraum  i - Vi  Vorgarten  

> einer rückbaubaren leichtbauweise 
   den Vorzug geben
> keine Zementplatten als Bodenbelag
> Vorzugsweise kies als Bodenbelag

hauPTGRuPPe

BauTeil

TyP

BedeuTunG

unTeRGRuPPe

FeSTleGunG eMPFehlunG

2.2   Vorbereich > Übergangsbereich und   
   abstellraum

> leichte Fahrnisbauten gestattet (Veloständer, etc.) 
   von Fassade losgelöst, dach nicht höher als
   Fensterbrüstung, filigrane Konstruktion aus Holz,   
   Stahl, Glas (Plexiglas)



Bauliche Richtlinien
BVP Siedlung Wankdorf

15

Grundriss Schnitt detail

ansicht nord Fahrradunterstand aus holz/Stahl
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Grundriss Schnitt detail

ansicht nord
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2   aussenraum  i - Vi  Vorgarten  

2.3   Treppen > Zugang und markantes
   Gestaltungselement

> Treppe als massives Bauteil erhalten, abtaloschiert

hauPTGRuPPe

BauTeil

TyP

BedeuTunG

unTeRGRuPPe

FeSTleGunG eMPFehlunG

originale abtaloschierte eingangstreppe
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2.4   Treppengeländer > Sicherheits- und
   Gestaltungselement

>  anpassung an geltende normen, originalzustand 
    ist wiederherzustellen, Stahl gestrichen

> Bestehendes erhalten
> Farbe antrazith oder grün

2   aussenraum  i - Vi  Vorgarten  

hauPTGRuPPe

BauTeil

TyP

BedeuTunG

unTeRGRuPPe

FeSTleGunG eMPFehlunG
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2   aussenraum  i - Vi eingangssituation

2.5  Windschutz (neu) > Witterungsschutz des
   eingangs
> Minimierung durchzug

> Perimeter des Vordaches einhalten,
   Glas (klarglas) ohne Rahmen

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG
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Halter
Glas

Halter 20

40
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2   aussenraum  i - Vi eingangssituation

2.6   Vordach > Teil des ensembles des
   eingangsbereiches und
   Definition dessen

> dimension des Vordaches erhalten, nicht verändern > Rückbau der später hinzugefügten 
   Spenglerarbeiten
> Vorschlag: Abdichtung Flüssigkunststoff

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

originales Vordach, Breitfeldstrasse 2ansicht nord

INNEN AUSSEN

Schnitt

INNEN AUSSEN
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2   aussenraum  i - Vi eingangssituation

2.7  eingangstüre > original holztüre gestrichen erhalten (aufdoppelung) > Farbe grün
> ersatz / nachaufrüstung der eingangstüre
   nach originalvorgaben

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

original eingangstüren aus holz gestrichen
(unterschiedliche ausführung)

keine originalen eingangstüren, nicht empfehlenswert

Wiesenstrasse 66 Wiesenstrasse 32
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2   aussenraum  i - Vi eingangssituation

2.8   Briefkasten

2.9   aussenleuchte

2.10   hausnummer 

> Gestalterisches element

> Identifikation,
   Gemeinschaft

> Zurückhaltend in design und Farbe

> Energieeffiziente, ästhetische Lösung

> originalzustand wiederherstellen, aufgemalt
    Farbe antrazith 
> nicht verändern

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

originale hausnummer keine originalen hausnummern, nicht empfehlenswert

Wiesenstrasse 66
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2   aussenraum  i - Vi  Vorgarten  

2.11   Bepflanzung > Gestalterischer
   aufenthaltsbereich,
   Sicherstellung des
   Quartierklimas

> einheimische und artgerechte
   Bepflanzung 

> Biodiversität fördern

hauPTGRuPPe

BauTeil

TyP

BedeuTunG

unTeRGRuPPe

FeSTleGunG eMPFehlunG

Fassadenbegrünung Bepflanzung, Schutz vor Einblicken Bepflanzung, Beschattung

> Städtische Bauordnung Bern- abstände, höhe,   
   Bäume, etc.

> nach Zivilgesetzbuch (ZBG) 

> nach Baugesetz (BauG)
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GeBÄudehÜlle
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3   Gebäudehülle i - Vi  dach

3.1   eindeckung > Witterungsschutz
> Gesamteindruck

 

> Tonziegel, Typ Flachziegel, doppelfalz, ziegelbraun/    
    ziegelfarbig, entsprechend dem nachbarn

> Vollflächig Sonnenkollektoren- und Photovoltaik-
   module / Panels, dachflächenintegriert, 
   Dachflächenfenster können hier problemlos
   integriert werden

> dachflächenintegrierte Megaslates oder
   typähnlich
> entspiegelte Megaslates

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

dachfenster für Solardächer kein empfehlenswertes BeispielDachflächenintegrierte Megaslate
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3   Gebäudehülle i - Vi  dach, nordseite und Südseite

3.2   Dachflächenfenster
        und lukarnen
       

> Zur Belichtung des
   dachgeschosses

> Bei Ziegeldeckungen: 
> Dachflächenfenster dachintegriert Typ Velux oder   
   vergleichbares Produkt. einbauhöhe nicht
   entscheidend. U-Wert von min  ≤ 0.70 W/m2k

> Grosse Dachflächenfenster: im Licht 78/140 cm

> Kleine Dachflächenfenster: im Licht  55/98 cm

> Bei vollflächigen Photovoltaik- und/ oder
   Kollektoreneindeckungen: dachflächenintegriert,    
   rahmenlos, Typ Megaslates oder vergleichbares 
   Produkt.

Westlich der Parkstrasse

Typ i
Gebäudebreite: 8m-9m
Grosse eckliegenschaften: Sonderregelung lukarne in 
Absprache mit Bauinspektorat, Denkmalpflege.

Typ ii
Gebäudebreite: 5m-5.50m
eFh, Südseite 2 kleine / nordseite 2 grosse oder kleine

Typ iii
Gebäudebreite: 9.50m-10m
MFh, Südseite 4 kleine / nordseite 4 kleine

> Speziell nach Typen

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe



Bauliche Richtlinien
BVP Siedlung Wankdorf

27

3   Gebäudehülle i - Vi  dach, nordseite und Südseite

3.2   Dachflächenfenster
        und lukarnen
       

> Zur Belichtung des
   dachgeschosses

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

Östlich der Parkstrasse

Typ iV a & Typ V a
Gebäudebreite: 7.60m
eFh-eckhäuser, Südseite 2 kleine / 
nordseite 1 grosses
Stirnseite 1 lukarne (wie best. lukarne 
Wiesenstrasse 24 + 29)
 
Typ  iV b & Typ V b
Gebäudebreite: 7.0m-8.0m
eFh, Südseite 3 kleine / nordseite 2 grosse

Typ Vi
Gebäudebreite: 12.5m-13.0m
B23, Südseite 3 kleine / nordseite 3 grosse
W1, W2, B2, Südseite 3 kleine / nordseite 3 grosse
Stirnseite 1 lukarne
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ansicht SüdSchnitt

Grundriss

Gaube bei eckhaus, Wiesenstrasse 66

DW

DW

AUSSEN

INNEN

AUSSEN

AUSSENINNEN

DW

DW

AUSSEN

INNEN

AUSSEN

AUSSENINNEN

DW

DW

AUSSEN

INNEN

AUSSEN

AUSSENINNEN

Typ i - lukarnen

Gebäudebreite: 8m-9m
Grosse eckliegenschaften: Sonderregelung 
lukarne in absprache mit Bauinspektorat, 
Denkmalpflege.
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55 55

Gebäudebreite    5 - 5.5

98 oder 1.40

AUSSEN

INNEN

98

SÜDNORD

Gebäudebreite    5 - 5.5

55 oder 78 55 oder 78

55 55

Gebäudebreite    5 - 5.5

98 oder 1.40

AUSSEN

INNEN

98

SÜDNORD

Gebäudebreite    5 - 5.5

55 oder 78 55 oder 78

55 55

Gebäudebreite    5 - 5.5

98 oder 1.40

AUSSEN

INNEN

98

SÜDNORD

Gebäudebreite    5 - 5.5

55 oder 78 55 oder 78

Schnitt

ansicht Süd

ansicht nord

Typ ii

Gebäudebreite: 5m-5.50m
eFh, Südseite 2 kleine / nordseite 2 grosse 
oder kleine
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Typ iii

55

Gebäudebreite   9.50 - 10

5555 55

AUSSEN

INNEN

98

SÜDNORD

98

Gebäudebreite   9.50 - 10

55 55 55 55

55

Gebäudebreite   9.50 - 10

5555 55

AUSSEN

INNEN

98

SÜDNORD

98

Gebäudebreite   9.50 - 10

55 55 55 55

55

Gebäudebreite   9.50 - 10

5555 55

AUSSEN

INNEN

98

SÜDNORD

98

Gebäudebreite   9.50 - 10

55 55 55 55

Schnitt

ansicht Süd

ansicht nord

Gebäudebreite: 9.50m-10m
MFh, Südseite 4 kleine / nordseite 4 kleine
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Gebäudebreite    7.60

55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    7.60
78

Gebäudebreite    7.60

55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    7.60
78

Gebäudebreite    7.60

55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    7.60
78

Schnitt

ansicht Süd

ansicht nord

Typ iV a & Typ V a

dachfenster nordseite  und lukarne Stirnseite

Gebäudebreite: 7.60m
eFh-eckhäuser, Südseite 2 kleine / 
nordseite 1 grosses
Stirnseite 1 lukarne (wie best. lukarne 
Wiesenstrasse 24 + 29)

Musterlukarne Wiesenstrasse 29
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Gebäudebreite    7.0 - 8.0

55 55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    7.0 - 8.0

7878

Gebäudebreite    7.0 - 8.0

55 55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    7.0 - 8.0

7878

Gebäudebreite    7.0 - 8.0

55 55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    7.0 - 8.0

7878
Schnitt

ansicht Süd

ansicht nord

Typ  iV b & Typ V b

dachfenster nordseite

Besitzstandsgarantie
nicht empfehlenswert, nicht mehr in aaF-Plan aufgenommen

dachfenster Südseite

Gebäudebreite: 7.0m-8.0m
eFh, Südseite 3 kleine / nordseite 2 grosse
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Schnitt

ansicht Süd

ansicht nord

Typ Vi

55

Gebäudebreite    12.5 - 13.0  

55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    12.5 - 13.0  

787878

55

Gebäudebreite    12.5 - 13.0  

55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    12.5 - 13.0  

787878

55

Gebäudebreite    12.5 - 13.0  

55 55

AUSSEN

INNEN

1.40
98

SÜDNORD

Gebäudebreite    12.5 - 13.0  

787878

Gebäudebreite: 12.5m-13.0m
B23, Südseite 3 kleine / nordseite 3 grosse
W1, W2, B2, Südseite 3 kleine / nordseite 3 
grosse
Stirnseite 1 lukarne
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3.3   Solaranlagen > nachhaltige
   energiegewinnung

> Richtlinien des kantons Bern für Solaranlagen
   Grundsätzlich sollen dachflächenintegrierte Anlagen
   eingebaut werden 

> Richtlinien Baubewilligungsfreie anlagen zur
   Gewinnung erneuerbarer energien, Juni 2012

> Dachflächenintegriert
> nord- und Südseite
> Photovoltaikanlagen
> Sonnenkollektoren
> hybridkollektoren

3   Gebäudehülle i - Vi  dach

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

ansicht Südansicht  nordSchnitt

1.30 1.301.30 1.30

variabel

1.30 1.30

variabel

AUSSEN

INNEN
87

5
5

82
5 5

87 5
82 5

SÜDNORD

1.30 1.301.30 1.30

variabel

1.30 1.30

variabel

AUSSEN

INNEN
87

5
5

82
5 5

87 5
82 5

SÜDNORD

1.30 1.301.30 1.30

variabel

1.30 1.30

variabel

AUSSEN

INNEN
87

5
5

82
5 5

87 5
82 5

SÜDNORD
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3   Gebäudehülle i - Vi  dach

3.4  Wärmedämmung > Verbesserung der
   energiebilanz

> U-Wert von min ≤ 0.20 W/m2k
   (mindestens kantonales energiegesetz,
    keng 741.1, Mai 2011)
> Wärmedämmung auf oder zwischen Sparren
> kote uk Vordach ist fest
> originaler dachvorsprung beibehalten

> Schlankes Traufdetail

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

Gekennzeichnete detailstellen

AUSSEN

INNEN
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best. detailschnitt neuer detailschnitt

neuer dachaufbau 
(u-Wert von 0.15 W/m2k ist anzustreben)

_Tonziegel, Flachziegel, ziegelbraun
_lattung  24 x 60mm
_unterdach / hinterlüftung  80mm
_Grobspannplatten (oSB), abgeklebt 20mm 
_Wärmedämmung         ca.160mm 
_best. Sparren / Wärmedämmung 140mm
_installationslattung  24mm
_Gipsfaserplatte (Fermacell)     2 x 12.5mm
  luftdicht abgeklebt  

Bestehender dachaufbau

_Tonziegel, Flachziegel, ziegelbraun
_lattung  24 x 60mm
_best. Sparren 180mm

Dachneigung 30°

14
20

-3
0

2
8

2
4

best. Sparren

best. UK Vordach bleibtca. 5

Holz oder Verputz wie 
Original

22 - 40
je nach Haustyp

Original
Dachvorsprung
bleibt

15
 - 

35

UK Vordach

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40 Holz oder Verputz

Dachneigung 30°

14
16

2
2

4

2
4

best. Sparren

best. ca. 5 UK Vordach bleibt
Holz oder Verputz wie 
Original

8

Original
Dachvorsprung
bleibt

22 - 40
je nach Haustyp

20
 - 

30

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40
UK Vordach
Holz oder Verputz

Dachneigung 30°

14
20

-3
0

2
8

2
4

best. Sparren

best. UK Vordach bleibtca. 5

Holz oder Verputz wie 
Original

22 - 40
je nach Haustyp

Original
Dachvorsprung
bleibt

15
 - 

35

UK Vordach

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40 Holz oder Verputz

Dachneigung 30°

14
16

2
2

4

2
4

best. Sparren

best. ca. 5 UK Vordach bleibt
Holz oder Verputz wie 
Original

8

Original
Dachvorsprung
bleibt

22 - 40
je nach Haustyp

20
 - 

30

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40
UK Vordach
Holz oder Verputz

Bestehender dachrandabschluss, nicht empfehlenswert

Bestehender dachrandabschuss, empfehlenswert

dachrandabschluss, empfehlenswert
Wiesenstrasse 66

VaRianTe 1 

Wärmedämmung zwischen oder auf Sparren.



Bauliche Richtlinien
BVP Siedlung Wankdorf

37

best. detailschnitt neuer detailschnitt

neuer dachaufbau
(u-Wert von 0.15 W/m2k ist anzustreben)

_Tonziegel, Flachziegel, ziegelbraun
_lattung  24 x 60mm
_unterdach / hinterlüftung  80mm
_Grobspannplatten (oSB), abgeklebt 20mm 
_Wärmedämmung          200-300mm 
_best. Sparren 140mm
_Gipsfaserplatte (Fermacell)     2 x 12.5mm
  luftdicht abgeklebt  

Bestehender dachaufbau

_Tonziegel, Flachziegel, ziegelbraun
_lattung  24 x 60mm
_best. Sparren 180mm

Dachneigung 30°

14
20

-3
0

2
8

2
4

best. Sparren

best. UK Vordach bleibtca. 5

Holz oder Verputz wie 
Original

22 - 40
je nach Haustyp

Original
Dachvorsprung
bleibt

15
 - 

35

UK Vordach

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40 Holz oder Verputz

Dachneigung 30°

14
16

2
2

4

2
4

best. Sparren

best. ca. 5 UK Vordach bleibt
Holz oder Verputz wie 
Original

8
Original
Dachvorsprung
bleibt

22 - 40
je nach Haustyp

20
 - 

30

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40
UK Vordach
Holz oder Verputz

Dachneigung 30°

14
20

-3
0

2
8

2
4

best. Sparren

best. UK Vordach bleibtca. 5

Holz oder Verputz wie 
Original

22 - 40
je nach Haustyp

Original
Dachvorsprung
bleibt

15
 - 

35

UK Vordach

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40 Holz oder Verputz

Dachneigung 30°

14
16

2
2

4

2
4

best. Sparren

best. ca. 5 UK Vordach bleibt
Holz oder Verputz wie 
Original

8

Original
Dachvorsprung
bleibt

22 - 40
je nach Haustyp

20
 - 

30

Dachneigung 30°

14
2

4

22 - 40
UK Vordach
Holz oder Verputz

TyP 2 

Wärmedämmung auf Sparren.
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3   Gebäudehülle i - Vi  dach

3.5  untersicht > Bleibt erhalten oder ist wiederherzustellen
> holzuntersicht gestrichen oder Wormserverputz     
   (grobkörniger Putz) 

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

originale holzuntersicht gestrichenoriginale untersicht mit Wormserverputz (grobkörniger Putz)



Bauliche Richtlinien
BVP Siedlung Wankdorf

39

3   Gebäudehülle aussenbauteile

3.6   Balkon > Ästhetik der Gebäude-
   körper
> direkt zugänglicher
   aussenraum

VaRianTe 1

> keine Veränderung der bestehenden Balkone
> Balkon-Geländerhöhen ensprechen nicht der
   heutigen norm und müssen angepasst werden.
> Balkonersatz: Geländer in Stahl Querschnitt
   rechteckig, gestrichen
> Filigrane konstruktionen, analog bestehende
   Balkone in der Siedlung.

> Bei „Typ i“ neuer auskragender Balkon 
   (Grösse 1.50 / 3.00 m) anstelle des alten 
   Balkons, als Gesamtkonzept übereinstimmen
> Statik prüfen lassen
> BFu / SuVa-Vorschriften
> Farbe eisenglimmer grünlich

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

1.
00

be
st

m
ax

. 1
0

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

AUSSENINNEN

be
st

.

1.
00

1.
00

be
st

m
ax

. 1
0

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

AUSSENINNEN

be
st

.

1.
00

Schnitt ansicht Süd Balkongeländer

i - Vi  
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1.
00

be
st

1.
00

10
10

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

AUSSENINNEN

be
st

.

1.
00

1.
00

be
st

1.
00

10
10

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

AUSSENINNEN

be
st

.

1.
00

Schnitt ansicht Süd

VaRianTe 2

3.6   Balkon

BauTeil
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ansicht SüdSchnitt

Grundriss

Balkone Typ i
Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

3.00

1.
00

DW

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

3.00

1.
00

INNEN

DW

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

AUSSEN

1.
50

3.00

AUSSENINNEN

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

1.
00

1.50

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

3.00

1.
00

DW

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

3.00

1.
00

INNEN

DW

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

AUSSEN

1.
50

3.00

AUSSENINNEN

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

1.
00

1.50

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

3.00

1.
00

DW

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

3.00

1.
00

INNEN

DW

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

AUSSEN

1.
50

3.00

AUSSENINNEN

Originalfarbton
Eisenglimmer grünlich

1.
00

1.50

3.6   Balkon

BauTeil TyP

i   
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3   Gebäudehülle i - Vi  untergeschoss

3.7   untergeschoss > Zusätzlicher, teilzeitlich 
   genutzter Raum

> Weitere abgrabungen zum Gewinn von Raumhöhe 
   und installation von Wärmedämmung möglich
> innenausbau und dämmung möglich
> erweiterung des lichtschachts möglich
> kellertüre Vollglas
> keine hauptnutzung, nebennutzungen möglich
   (BauV art. 66/67)
  

> kanalisation beachten
> Verbesserung der energiebilanz
> Gartensituation berücksichtigen
> Tageslichtanteil überprüfen 
   (min. 10% Fensterfläche zu Bodenfläche)
> achtung Versätze im dämmperimeter beachten

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

Querschnitt 2
dämmperimeter mit untergeschoss, abgrabung

längsschnitt über drei häuser
dämmperimeter mit und ohne untergeschoss, Versätze beachten

Querschnitt
dämmperimeter ohne untergeschoss
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3   Gebäudehülle i - Vi  Fassade 

3.8  Fassade > abgrenzung innen / aussen
> Schutz

> die grundsätzliche, geometrische anordnung und 
   ausbildung muss integral erhalten bleiben
   (Fenster, Türen, etc.)

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

nordfassade Südfassade
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3   Gebäudehülle i - Vi  Fassade 

3.8  Fassade > dämmung Fassade > Wormserputz (grobkörniger Putz) muss erhalten   
   werden oder als energetische Massnahme mit  
   einem dämmputz (ca. 5 cm mit Wormserstruktur)    
   ersetzt werden.
> die prägenden leibungen müssen erhalten werden

> Bei „Typ i“ ost- oder Westfassade, wo keine
   Fenster vorhanden sind, mit einer mineralischen   
   Wärmedämmung (z.Bsp. Typ Multiporplatten) von 
   ca. 10 cm dämmen.

> der neue Verputz soll die bestehenden
   leibungen respektieren

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG
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VaRianTe 1

ausgangslage zurückgesetzt
(Putz gegenüber leibung 15-20mm zurückgesetzt)

leitlinie: leibung muss weiterhin sichtbar / bestehend bleiben

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Grundriss Schnitt detail

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm
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VaRianTe 2

Bündige ausgangslage
(Putz ist mit leibung bündig)

leitlinie: leibung muss weiterhin sichtbar / bestehend bleiben

Grundriss Schnitt detail

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm
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Grundriss Schnitt detail

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

VaRianTe 3

ausgangslage: Putz steht vor
(Putz steht gegenüber der leibung 15-20mm vor)

leitlinie: leibung muss weiterhin sichtbar / bestehend bleiben

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm

AUSSENINNEN

ca. 5cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSEN

INNEN

ca
. 5

cm

ca
. 5

cm

Dämmputz, Wormserstruktur

AUSSENINNEN

ca. 5cm
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Fensterlose ost- oder Westfassaden 
neuer Wandaufbau

_Verputz
_Bestehendes Mauerwerk
_leichtmörtel zum ankleben
_Mineralischer Wärmedämmung 
   (Multiporplatte)     ca. 100mm
_leichtmörtel zum einbetten  
_armierung           
_Wormserputz (grobkörniger Putz)  10mm

achTunG: 
Mögliche kondensatbildung 
insbesondere in den ecken

Fensterlose ost- oder Westfassaden 
Bestehender Wandaufbau

_Verputz
_Bestehendes Mauerwerk         
_Wormserputz (grobkörniger Putz) 

AUSSENINNEN

ca. 10

Mineralische Wärmedämmung (Muliporplatten)
verputzt mit Wormserstruktur

1bestehend

AUSSENINNEN

3.8  Fassade 

BauTeil

Mineralische Wärmedämmung (Typ Multiporplatten oder ähnlich)
verputzt mit Wormserstruktur
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3   Gebäudehülle i - Vi  Fassade 

3.8  Fassade > Mitbestimmung des
   äusseren eindruckes

> Befensterung

> Für den Farbanstrich an der Fassade stehen
   ausschliesslich die 16 Farbtöne gemäss anhang a i 
   zur Verfügung.
> Fenstereinteilungen müssen erhalten werden, 
   holzfenster gestrichen weiss. 
   Glas U-Wert  ≤ 0.70 W/m2K, g-Wert 56%
   (kantonales energiegesetz, keng 741.1, Mai 2011)
> Bei ersatz oder Gesamtsanierungen müssen die 
   Richtlinien beachtet werden.

> originalfarbton Fassadenputz erhalten,  
   farblos grau

> energieeinsparung - keine kippfenster

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

originales Fenster aus holz gestrichen, empfehlenswert kein originales Fenster, nicht empfehlenswertenergetische Sanierung historisch wertvoller Fenster
Broschüre für Planer
Berner Fachhochschule für architektur, holz und Bau
november 2012 

Praxsiblatt Fenster
Bauinspektorat und Denkmalpflege der Stadt Bern
Gemäss aktuellem Praxisblatt (anhang iV-V)

Bauinspektorat der Stadt Bern 
Bundesgasse 38 
Postfach 3001 Bern 

Telefon 031 321 65 45
Fax 031 321 73 17 
bauinspektorat@bern.ch
www.bern.ch

Stadt Bern 
Präsidialdirektion

P R A X I S B L A T T

F E N S T E R

1. ALLGEMEINES

1.1 Zweck und rechtliche Grundlagen
Das vorliegende Praxisblatt erläutert die baupolizeiliche Bewilligungspraxis bei Fenstern an
schützenswerten und erhaltenswerten Bauten.
Die rechtlichen Grundlagen dazu finden sich:
• in der Bauordnung der Stadt Bern 2003, namentlich in Art. 122, 125, 127, 128, 129 (für die

Altstadt) und 11 (für die Aussenquartiere);
• in den entsprechenden Vorschriften des kantonalen Baugesetzes 1985 (revidiert 2001),

namentlich in Art. 10a, 10b und 10f (für die „schützenswerten“ und „erhaltenswerten“ Bauten
gemäss Bauinventar der Stadt Bern). 

1.2 Bedeutung der Fenster
Für die Fassade eines Hauses sind die Fenster ein wichtiges Gestaltungsmittel: Ihre Grösse, 
Form, Anordnung und Ausgestaltung (Unterteilung und Profilierung etc.) prägen den Charakter
des Gebäudes. Das Formempfinden und die handwerklichen Möglichkeiten haben die Ausfüh-
rung der Fenster in einer bestimmten Epoche jeweils entscheidend geprägt.

Die nachfolgenden vier Skizzen zeigen Fenster aus verschiedenen Zeitepochen. Durch eine
Vereinfachung des Sprossenbilds kann sich ein Fenster nachteilig verändern.

1.3 Heutige Anforderungen
Das Fenster hat heute sehr hohen bauphysikalischen Anforderungen zu genügen, wie Schutz
vor Wärmeverlusten, Lärm, Abgasen und Staub. Diese Anforderungen sowie die heutigen tech-
nischen Produktionsmöglichkeiten haben besonders in den letzten Jahrzehnten ihren Einfluss
auf den Fensterbau ausgeübt. Dadurch können bei Altbausanierungen Konflikte entstehen zwi-
schen der ursprünglich vorhandenen und wieder gesuchten Massstäblichkeit und den moder-
nen Anforderungen oder den Wünschen nach Pflegeleichtigkeit.
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3   Gebäudehülle i - Vi  Fassade 

3.8  Fassade > Rollos / Fensterläden > holz gestrichen oder natur (geölt)
> Farbe abgestimmt auf Fassadenfarbe

> originalzustand herbeiführen mit
   holzrollos und Fensterläden aus holz gestrichen

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

oben: holzrollos gestrichen, empfehlenswert
unten: Metallrollos, nicht empfehlenswert Fensterläden aus holz gestrichen, empfehlenswertMetallrollos, nicht empfehlenswert
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3   Gebäudehülle i - Vi  Fassade 

3.8  Fassade > Sonnenstoren Süd > Farbe uni
> old fashioned, Wäscheleine mit Schilfmatten
> Ausstellstore oder Knickarmmarkise mit Stoff

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

ausstellstore uni
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innenRauM
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4   innenraum i - Vi  Wohngeschosse

4.1   Bodenbeläge, Wände,   
        decken, Treppen

4.2   Zimmertrennwände

4.3   Gebäudetechnik

4.4   küche

4.5   Badezimmer

> charakterisierung der
   Gebäude

> Räumliche Gliederung

> Wohnkomfort

> Beim herausnehmen von Zimmertrennwänden
   dürfen die Gebäudetrennwände nicht tangiert
   werden (Schall).

>  keine elektroinstallationen, abwasser-, Wasser-, 
    und heizungsleitungen in Gebäude- und
    Wohnungstrennwänden
    (eine eingelassene elektrodose verschlechtert den    
    Schalldämmwert der Wand erheblich)

> holzböden, Plattenböden, Wände,
   Gipsglattstrich, Tapete, decke, Gips gestrichen,   
   Treppen:
   originalzustand erhalten oder wiederherstellen
   (siehe anhang ii)
> Wenn möglich Ölfarben (holzwerk) und
   Mineralfarben (Gips, Verputze) verwenden

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG
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4   innenraum i - Vi  Wohngeschosse

4.6   Einbauschränke

4.7   Türen

> holz gestrichen, mit originalen espagnoletten

> holztüren gestrichen, mit original drücker

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG

originale Wohnungseingangstüre aus holz gestricheneinbauschränke aus holz gestrichen original Türdrücker
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eneRGieeRZeuGunG
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5   energieerzeugung i - Vi  

5.1   anschluss an
        Wärmeverbund

> Gründung einer kerngruppe mit antrag an die   
   Stadt Bern zur ausarbeitung eines Projektes.

hauPTGRuPPe TyP unTeRGRuPPe

BauTeil BedeuTunG FeSTleGunG eMPFehlunG
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koMPenSaTionSSTRaTeGie

Durch die Kompensationsstrategie werden punktuelle Eingriffe am Gebäude vorge-

nommen, so dass das Verhältnis von aufwand der Sanierung und ertrag in ausge-

wogenem Mass stehen. 

Mit dieser Strategie werden verschiedene aspekte des Baus und der haustechnik 

berücksichtigt, womit diese umsichtige Vorgehensweise grösstenteils die erhaltung 

des erscheinungsbildes der Gebäude ermöglicht und die aufgelisteten, prägen-

den elemente der Siedlung berücksichtigt werden. um die Wärmedämmung eines 

Gebäudes zu optimieren, müssen jeweils die angrenzenden häuser berücksichtigt 

werden. 

Gebäudekörper  i - Vi  

hauPTGRuPPe TyP

GuTe WÄRMedÄMMWeRTe WeRden anGeSTReBT Bei:

> dächer

> estrichboden nur in ausnahmefällen, da sonst die Gebäudetrennwände auch 

   gedämmt werden müssen (siehe Skizze längsschnitt, S.42)

> Fenster und Türen

> kellerdecken 

> kellerböden (ev. kellerboden absenken > achtung kanalisation)

> Warmwasserleitungen

ZuSaMMenFaSSunG
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eBenFallS GedÄMMT WeRden, Jedoch MiT WeniGeR GuTen WÄRMe-

dÄMMWeRTen (eRhalTunG GeSaMTBild) 

> Gebäudesockel

> Fassaden, eventuell ersatz des aussenputzes durch dämmputz mit Wormserstruktur

> nordseitige Wände, allenfalls mit einer mineralischen innendämmung.

   natürlichen Materialien (Wolle, Stroh, holzfaser, lehm, Stein, kalkputz, etc)  

   ist der Vorzug zu geben, da sie Feuchtigkeit viel besser absorbieren und

   wieder abgeben können. 

MiT eineR kluGen GeBÄudeTechnik kann die eneRGieBilanZ oPTiMieRT 

WeRden

> umstellung zu erneuerbaren / nachhaltigen energieträgern

> Energieeffiziente Wärmeerzeugung

> Bezug von energie von nahem Wärmeverbund, eigene Gemeinschaftsanlagen

> nutzung Solarenergie zur Warmwasseraufbereitung und Stromproduktion

> Sämtliche apparate (herd, ofen, Geschirrspüler, kühlschrank, Waschmaschine)   

   erfüllen die Energieeffizienzklasse A++ 

> umluft-dampfabzugshauben - normale dampfabzugshauben blasen

   ca. 500 m3/h warme luft nach draussen, die nachströmende luft muss

   wieder erwärmt werden.

> installation wassersparender apparaturen
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FaRBVoRSchlaG
16 Farbtöne aus der keiM-Palette exklusiv

> abstimmung GV, Reduktion der Farbenauswahl von 69 auf 16.

> Festlegung : Der Denkmalpflege ist ein Fassadenmuster von 1m x 1m  vor Ort zu streichen. Die Freigabe des Anstriches erfolgt duch die Denkmalpflege.

> achtung: die hier abgebildeten Farbtöne variieren vom originalfarbton, verbindlich ist die keimfarbnummer!

Gelbtone

9033 9285 94869567

95859406

9036 9292 94909572

95929410

9038

9166

9171

9176

Rottöne Braun-/Beigetöne Graiche Blautöne

GrautöneGrüntöne
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innenRÄuMe - ÄndeRunGen
empfehlenswert: originalsubstanz wenn immer möglich behalten (Platten, Verputz, Schränke usw.).

diese Verändeurngen sind nicht empfehlenswert:

Spannteppich

Täfer

BÖden

WÄnde

decke

dämmplatten (20mm) 

abrieb, gestrichen

abrieb, gestrichen

laminat

keramikplatten

keramikplatten

novilon oder 
ähnliches

novilon oder 
ähnliches
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GenehMiGunG Von BehÖRden und GenoSSenSchaFT
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PRaXSiBlaTT FenSTeR
Bauinspektorat und Denkmalpflege der Stadt Bern

Bauinspektorat der Stadt Bern 
Bundesgasse 38 
Postfach 3001 Bern 

Telefon 031 321 65 45
Fax 031 321 73 17 
bauinspektorat@bern.ch
www.bern.ch

Stadt Bern 
Präsidialdirektion

P R A X I S B L A T T

F E N S T E R

1. ALLGEMEINES

1.1 Zweck und rechtliche Grundlagen
Das vorliegende Praxisblatt erläutert die baupolizeiliche Bewilligungspraxis bei Fenstern an
schützenswerten und erhaltenswerten Bauten.
Die rechtlichen Grundlagen dazu finden sich:
• in der Bauordnung der Stadt Bern 2003, namentlich in Art. 122, 125, 127, 128, 129 (für die

Altstadt) und 11 (für die Aussenquartiere);
• in den entsprechenden Vorschriften des kantonalen Baugesetzes 1985 (revidiert 2001),

namentlich in Art. 10a, 10b und 10f (für die „schützenswerten“ und „erhaltenswerten“ Bauten
gemäss Bauinventar der Stadt Bern). 

1.2 Bedeutung der Fenster
Für die Fassade eines Hauses sind die Fenster ein wichtiges Gestaltungsmittel: Ihre Grösse, 
Form, Anordnung und Ausgestaltung (Unterteilung und Profilierung etc.) prägen den Charakter
des Gebäudes. Das Formempfinden und die handwerklichen Möglichkeiten haben die Ausfüh-
rung der Fenster in einer bestimmten Epoche jeweils entscheidend geprägt.

Die nachfolgenden vier Skizzen zeigen Fenster aus verschiedenen Zeitepochen. Durch eine
Vereinfachung des Sprossenbilds kann sich ein Fenster nachteilig verändern.

1.3 Heutige Anforderungen
Das Fenster hat heute sehr hohen bauphysikalischen Anforderungen zu genügen, wie Schutz
vor Wärmeverlusten, Lärm, Abgasen und Staub. Diese Anforderungen sowie die heutigen tech-
nischen Produktionsmöglichkeiten haben besonders in den letzten Jahrzehnten ihren Einfluss
auf den Fensterbau ausgeübt. Dadurch können bei Altbausanierungen Konflikte entstehen zwi-
schen der ursprünglich vorhandenen und wieder gesuchten Massstäblichkeit und den moder-
nen Anforderungen oder den Wünschen nach Pflegeleichtigkeit.

Praxisblatt Fenster Seite 2/4 

2. FENSTER-SANIERUNGEN UND -ERSATZ

2.1 Fenster-Sanierungen

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Einfachverglasung Einfachverglasung mit Einfachverglasung
 Vorfenster mit Aufdoppelung

(hier mit neuem DV-Vorfenster) (auch innen möglich)

Fenster bilden bei Altbauten in vielen Fällen einen wichtigen Bestandteil der historischen Sub-
stanz und der Fassadengestaltung. Sie widerspiegeln die architektonischen und handwerkli-
chen Epochenmerkmale und gehören damit zur wertvollen Ausstattung, wie beispielsweise
Täfer, Parkettböden, Stuckdecken etc. 

Aus gestalterischen, handwerklich-technischen und oft auch aus finanziellen Gründen lohnt sich 
eine Fenster-Reparatur (neuer Wetterschenkel) oder eine Nachrüstung (Gummidichtung für die
verbesserte Winddichtigkeit oder Aufdoppelung gemäss Fig. 3) gegenüber einem Fenster-Er-
satz.

Bei einer solchen Fenster-Sanierung können historische Beschläge in der Regel mit geringen
Kosten erhalten werden.

Bei „schützenswerten“ und „erhaltenswerten“ Gebäuden (Aussenquartiere, Obere Alt-
stadt) und in der ganzen Unteren Altstadt gelten strengere Vorschriften zum Erhalt und
Ersatz historischer Fenster. Bei diesen Bauten ist die Frage der Erhaltung und Reparatur
historischer Fensterflügel mit der Denkmalpflege zu besprechen.
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2.2 Fenster-Ersatz

Fig. 4    DV Fig. 5     EV & IV Fig. 6 IV
Doppelverglasung Dreifachverglasung Isolierverglasung mit am Glas

Einfachverglasung aussen, anliegenden, fest mit dem 
Isolierverglasung innen Flügel verbundenen Sprossen
(innere Sprossen fakultativ)

Bei Änderungen an Fenstern sind grundsätzlich baubewilligungspflichtig:
Wechsel von Material, Konstruktionsweise, Fensterteilung und Sprossenbild.

Bei „schützenswerten“ und „erhaltenswerten“ Gebäuden ist der Ersatz originaler Fenster im 
Grundsatz bewilligungspflichtig (Aussenquartiere, Obere Altstadt) und in der ganzen Unteren
Altstadt ist ein Fenster-Ersatz nur unter folgenden Bedingungen möglich:
• das bestehende Fenster wird nicht als historisch wertvoll eingestuft und 
• Nachrüstung und Reparatur sind technisch und finanziell unverhältnismässig.

Wird einem Ersatz zugestimmt, gelten folgende Grundsätze:

Bei „schützenswerten“ Gebäuden (Aussenquartiere, Obere Altstadt) und in der Unteren Alt-
stadt sind Fenster nach Fig. 1–5 möglich;
historische Beschläge sind zu übernehmen;
alle aussen liegenden Alu-Teile sind im Farbton des Fensters zu streichen.

Bei „erhaltenswerten“ Gebäuden sind Fenster nach Fig. 1–6 möglich;
historische Beschläge sind nach Möglichkeit zu übernehmen;
alle aussen liegenden Alu-Teile sind im Farbton des Fensters zu streichen.

Die zur Bauzeit bestehenden Materialien (zumeist Holzfenster) sowie die Sprossenteilung und
die Detaildimensionierung (Sprossen, Schlagleisten, Kämpfer etc.) sind vom alten Fenster zu 
übernehmen.

Die Abbildung des Sprossenbilds nur mit „Zwischenglas-Sprossen“ ist bei „schützens-
werten“ und „erhaltenswerten“ Gebäuden nicht zulässig. 

Praxisblatt Fenster Seite 4/4 

3. ZUGEHÖRIGE ELEMENTE 

3.1 Jalousieladen 
Bestehende Jalousieladen beibehalten und instand stellen. Wenn ein Ersatz unumgänglich ist: 
Proportionen von Fries und Füllungsbrettern übernehmen, alte Beschläge wieder verwenden. 

Bei „schützenswerten“ Gebäuden (Aussenquartiere, Obere Altstadt) und in der ganzen 
Unteren Altstadt sind neue Fensterläden nach dem historischen Befund (das heisst in 
der Regel als gestrichene Holzläden) auszuführen.

3.2 Sonnenschutz (siehe auch Praxisblatt Vordächer und Sonnenstoren in der Altstadt) 
In der gesamten Altstadt können als Sonnenschutz Stoffstoren in der Fensterleibung mit Sei-
tenführung (Stab, Ausstellstab oder Drahtseilführung, keine Hohlprofile) verwendet werden. Das 
Stofftuch ist entweder uni-hell (z.B. beige) oder weiss/farbig (z.B. weiss/gelb) gestreift auszu-
wählen. 

Lamellenstoren sind an Altstadtfassaden nicht zulässig. 

3.3 Gitter, Blumenkisten 
Fenstergitter erhalten und sofern notwendig ergänzen. 
Zu Blumenkisten gehören Untersätze mit hohem Rand zum Schutz der Fensterbänke vor über- 
bzw. abfliessendem Giesswasser. 

Die Denkmalpflege der Stadt Bern ist gerne bereit, Bauwillige zu beraten. 
Eine frühzeitige Kontaktaufnahme empfiehlt sich in jedem Fall. 

Ausarbeitung dieses Blatts und Anwendung durch das Bauinspektorat der Stadt Bern in Zu-
sammenarbeit mit der Denkmalpflege der Stadt Bern. 

Bern, Dezember 2005 (ersetzt alle älteren Ausgaben)  
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